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Die Burgen und Ruinen, mit denen der Burgenverein sich wihrend den zehn Jahren seines
estehens befal3t, verteilen sich auf folgende Kantone: venzell 2, Aargau 8, Base , Bern 17,

Bestehens befal3t teil I f folgende Kant Apjy 11 2, Aargau 8, Basel 10, B 1

Freiburg 2, Glarus 2, Graubiinden 25, Luzern5, Neuenburg 1, St. Gallen 12, Schaffhausen 3,

Schwyz 4, Solothurn 6, Tessin 3, Thurgau 10, Unterwalden 1, Uri 3, Waadt 2, Wallis 3, Zug 2,

-

Ziirich 7

zusammen 124 Objekte in 10 Jahren.

Pfeffingen (Baselland) 1934/36 vollstindig renoviert Ansicht vor der Restaurierung

Die scehweizerischen Burgen
und ihre Bedeutung
fiir die Landesgeschichte

Von Staatsarchivar Dr.Anton Largiadér, Ziirich

,.Da, demnach da ward Stauffachers Gesell-
schaft also michtig, dafl sie anfingen, den
Herren ihre Hiuser zu brechen.** So berichtet
die eidgenossische Bundeschronik, das soge-
nannte ,,Weille Buch*® von Sarnen, indem es
neben Riitli und Tellenschufl den Burgen-
bruch als die entscheidende Tat setzt. Die Be-
freiungsgeschichte der Waldstiitte ist untrenn-
bar mit der Einnahme der Burgen und der
Vertreibung der Viogte verbunden. Mag auch
die heutige Forschung iiber die Geschichte der
einzelnen Burgen in der Innerschweiz zu
anderen Ergebnissen als das ,,Weile Buch*
gelangt sein, das eine steht fest, daf im 13. und
14. Jahrhundert zahlreiche Burgen in den
Waldstiitten zerstort worden sind und daf3 der
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Burgenbruch als eine Etappe in der Befreiung
der drei Lander zu werten ist: ganz dhnlich
vollzog sich bei der jiingeren demokratischen
Bewegung des Landes Appenzell die Los-
losung des Landes am Alpstein vom Kloster
St. Gallen durch die Zerstérung der Burg bei
Appenzell. Das ..Weille Buch® berichtet auch
vom Zwiegesprich des Vogtes mit Stauffacher,
aus dem sich der alte Rechtssatz ergibt, dal}
der Burgenbau Sache der Herrschaft war, nie-
mals aber eines Bauern sein konnte. Denn
Stauffacher antwortet auf die Frage nach dem
Eigentiimer der hiibschen Herberge* (ge-
nannt wird das Steinhaus Stauffachers zu
Steinen): ,,Gnadiger Herr, sie ist euer Eigen-
tum und mein Lehen!** Das ,,WeiBle Buch**
will hier zum Ausdruck bringen, daf} die Herr-
schaft nicht gerne sieht, wenn sich die Bauern
feste Hauser aus Stein bauen. Ist die tech-
nische, baugeschichtliche und architektonische
Seite der schweizerischen Burgengeschichte
allgemein bekannt, so mag es einmal gestattet



sein, von der Bedeutung der Burgen fiir
unsere Landesgeschichte zu sprechen, um
so mehr, als wir heute eine eigentliche
Burgenrenaissance erleben. In einem Punkte
geht ja die schweizerische Geschichte ihre ganz
eigenen Wege: die Burg als Sitz des Adels ver-
liert schon sehr friihe du‘s(‘ wichtige soziale und
stindische Funktion. Am ehesten noch haben
die Burgen bis in die Neuzeit hinein eine
Zweckbestimmung besessen als Verwaltungs-
mittelpunkte der kantonalen und interkanto-
nalen Verwaltung (Landvogteischlosser in den
Stidtekantonen, sodann in den Gemeinen
Vogteien wie Aargau, Thurgau, Tessin usw.),
oder dann als Herrensitz eines zu Reichtum
und Macht gelangten stidtischen Patriziates.
Nehmen wir das Gebiet der Waldstiitte zum
Ausgangspunkt, so ergibt sich eine wichtige
Beobachtung: die Chancen der habsburgischen
Herrschaft standen und fielen mit den Be-
foetlgungsdnlagen wenn es den Habsburgern
im 13. Jahrhundert gelungen wire, Altdorf
oder Brunnen oder Schwyz mit Mduern Zu um-
geben und mit einer treuen Dienstmannen-
schaft zu bevélkern, ,,wir diirfen glau-
ben, daf} dann die Geschicke der
Waldstiatte einen andern Verlauf ge-
nommen hitten*‘! — Das Mittelalter
kannte ein besonderes Befestigungs-
recht, das urspriinglich nur dem Konig
zustand. Unter dem Hohenstaufen
Friedrich Il. ging es auf die Fiirsten
iiber, die fiir das spétere Mittelalter als
Quelle dieses Rechtes gelten. Der
Schwabenspiegel stellt den Satz auf:
..Burgen diirfen nur mit Erlaubnis des
Landrichters gebaut werden.” Dem
Landesherrnstand ferner dasOffnungs-
recht zu, d. h. die neuerbaute Burg war
jederzeit sein offenes Haus. Diesen
Grundsatz haben auch die eidgenos-
sischen Orte im \patmltteldlt(‘r iiber-
nommen, wenn sie mit einem benach-
barten Herrn ein Burgrecht eingingen:
so mullte Einsiedeln sein Schlof3 zu
Pfiffikon am Ziirichsee den Ziirchern
offenhalten ; so muB3te der Bischof von
Konstanz den Linderkantonen Uri,
Schwyz, Unterwalden, Zugund Glarus
beim Biindnis von 1477 neun Schlésser
diesseits und sechs Schlésser jenseits
des Rheines offen halten.

Die steinernen Burgen, deren Uber-
reste wir heute noch als ehrwiirdige
Zeugen der Vergangenheit zu erhalten
versuchen, gehen in ihren éltesten Be-
standteilen aufdas Hochmittelalter zu-
riick; Uberreste romischer Bauten, wie

man sie noch vor zwei und drei Generationen
gerne vermutete, diirften nirgends vorliegen
und so sind denn unsere .,Rémertiirme‘* wohl
eher Bauten aus der Zeit der salischen oder der
staufischen Kaiser. Die klassische Zeit des Bur-
genbaus war, wie W, Merz sich ausdriickt, das
12. und das 13. Jahrhundert. Voran stehen die
Burgen der edelfreien Geschlechter, dann fol-
gen die Schlosser der Dienstmannen oder Mini-
sterialen. Unter Rudolf von Habsburg nahm
das Burgenwesen einen neuen Aufschwung, da
der Konig die Burglehensverfassung einfiihrte.
AuBler dem niederen Adel wurden auch Stiadter
und Bauern zu Inhabern solcher Burglehenher-
angezogen. Setzen wir die Burgin Beziehung zur
werdenden Eidgenossenschaft, so hat sie zu-
nichst eine negative Rolle gespielt: die Eidge-
nossen suchten die Burgen zu brechen, um sich
zu befreien. So wurden von 1386 bis 1389 nicht
weniger als 40 Burgen und feste Plitze einge-
nommen, die sich iiber das ganze schweizerische
Mittelland von der Saane im Westen bis zum
Wallensee im Osten erstreckten. Als die Berner
im Jahre 1415 den Aargaueroberten,danahmen

Ramschwag (St. Gallen) 1929/31 renoviert
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Serravalle im Bleniotal 1932/34 vollstindig ausgegraben und restauriert

siein 17 Tagen 17 Burgen und Stédte ein, meist
ohne Schwertstreich, und noch grofler diirfte
die Zahl der Kastelle und Schlésser gewesen
sein, die den Freiburgern und Bernern bei der
Eroberung des Waadtlandes 1536 in die Hinde
fielen; mit dem Falle einer wichtigen Burg,
etwa des Steins zu Baden oder des Schlosses
Chillon war unter Umstéinden der Feldzug ent-
schieden. Aber auch auf friedlichem Wege ge-
langten die eidgenossischen Orte in den Besitz
von Burgen und Schlgssern: dies war nament-
lich bei der Territorialpolitik der Stidtekan-
tone der Fall, haben doch Bern, Ziirich, Solo-
thurn, Basel usw. durch Kauf und Pfand-
schaft ihr Staatsgebiet gebildet! So hat Ziirich
die groflen Dynastenburgen seines Kantons
(Kyburg, Greifensee, Regensberg, Griiningen)
gekauft; es hing dies mit der eigentiimlichen
Erscheinung zusammen, dafl Herrschafts-
rechte, Vogteien usw. hiufig Zubehérden zu
Burgen waren: wer die Burg besal}, gebot auch
iiber eine mehr oder minder grofle Zahl von
Amtern und Vogteien. Die Eidgenossen haben
viele dieser Schlosser zu Verwaltungssitzen
umgestaltet und manche derselben sind es bis
in die Zeit der Regeneration, einige sogar bis
in die Gegenwart geblieben: so sitzen heute
noch bernische und freiburgische Amtsstatt-
halter auf den Schléssern der alten Zeit! Ent-
sprechend der verinderten Waffenwirkung
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und Taktik haben
diese Burgen in der
Neuzeitihre militiri-
sche Bedeutung fast
volligeingebiil3t; nur
an vereinzelten Bei-
spielen wie Aarburg
und Stein bei Baden
kann dargelegt wer-
den, daf} man durch
Modernisierung die-
ser Anlagen im 17.
Jahrhundert ihnen
wieder den Charak-
ter fester Plitze ge-
benwollte.ImVolks-
bewulltsein aber
wurzelteim 18. Jahr-
hunderteine tiefe Ab-
neigung gegen die
Burgen,dienunmehr
von den Viégten aus
denStidtenbewohnt
waren, wie denn die
Zerstorung d. Farns-
burgim Januar 1798
durch die Basler
Bauern das Signal
fiir den Umsturz der alten Zeit bedeutete.
— Mit der Burg fast untrennbar verbunden
ist die Stadt: die meisten mittelalterlichen
Stiadte hatten einst eine stadtherrliche Burg
in oder vor ihren Mauern und wurden von hier
aus an der Stange gehalten. Die Beseitigung
dieser Burg des Stadtherrn war das Ziel jeder
selbstindigen Stidtepolitik. So haben Winter-
thur und Bern, um nur zwei denkwiirdige Bei-
spiele zu nennen, 1264 und 1266/1268 die Ka-
stelle ihrer Stadtherren gebrochen: Winterthur
den Turm der Kiburger auf dem Heiligenberg,
Bern die Feste Nydeck, einst Sitz des Reichs-
vogtes, dann des savoyischen Vogtes. Zahlreich
sind ferner die Fille, wo die Burgen den Aus-
gangspunkt fiir die Entstehung eines stidti-
schen Gemeinwesens gebildet haben. Selbst das
offene Dorfund der Marktflecken erhielten etwa
im 13. Jahrhundert durch den Neubau einer Mi-
nisterialenburg — beliebt waren Wasserhauser
oder Weiherburgen — neben Kirche und Pfarr-
hof einen weiteren Mittelpunkt. Zahlreiche sol-
cher Tiirme sind noch ganz oder als Teile von
Bauernhiusern erhalten. — In den drei Grup-
pen von Burg, Stadt und Dorf tritt uns die
mittelalterliche Siedelung entgegen: in der
Pflege der Burgen und ihrer Geschichte hat
in der Gegenwart der geschichtliche Sinn und
die Heimatliebe unseres Volkes seinen schénen

Ausdruck gefunden.



	Die schweizerischen Burgen und ihre Bedeutung für die Landesgeschichte

